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RS OGH 1973/3/5 Bkd53/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1973

Norm

DSt 1872 §2 D

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Die Au3assung, daß der unmittelbare brie7iche Verkehr mit dem Gegner unter Umgehung von dessen Rechtsfreund

statthaft ist, wenn der Anwalt in eigener Sache einen Prozeß führt, ist in dieser allgemeinen Form nicht zutre3end. Es

ist in dem durchzuführenden Disziplinarverfahren zu prüfen, ob allenfalls in diesem Falle besondere Gründe bestehen,

die den Beschuldigten zur unmittelbaren Kontaktaufnahme berechtigen.
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